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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Nachdem der Bundesrat dem Nationalrat eine Revisionsvorlage zum internationalen
Erbrecht in Aussicht gestellt hatte, verzichtete die Volkskammer im Herbst 2015 auf die
Überweisung einer Motion Recordon (gp, VD; Mo. 14.4285) für ein internationales
Abkommen über Erbsachen. Daraufhin erarbeitete der Bundesrat ein Arbeitspapier mit
verschiedenen Optionen für Änderungen im Erbrechtskapitel des IPRG und setzte eine
Expertengruppe ein, die verschiedene Arbeitsentwürfe diskutierte. Anfang 2018
eröffnete der Bundesrat sodann die Vernehmlassung über die versprochene Vorlage.
Deren Hauptziel ist es, das schweizerische internationale Erbrecht – d.h. die Regeln
über die Zuständigkeit der Schweizer Behörden, das anzuwendende Recht in
grenzüberschreitenden Erbfällen und die Anerkennung von entsprechenden
ausländischen Rechtsakten – besser auf die 2012 in Kraft getretene EU-
Erbrechtsverordnung abzustimmen. Dadurch sollen insbesondere Kompetenzkonflikte
mit den ausländischen Behörden minimiert und sich widersprechende Entscheidungen
in Erbfällen verhindert werden. Das IPRG sei der EU-Verordnung bereits ziemlich
ähnlich, in den Details bestünden aber noch etliche Unterschiede, erklärte der
Bundesrat per Medienmitteilung. Ausserdem wollte er die Gelegenheit wahrnehmen,
um Änderungen, Ergänzungen und Klarstellungen am sechsten Kapitel des IPRG
vorzunehmen, die aus Sicht der Praxis oder der Literatur angezeigt seien. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.02.2018
KARIN FRICK

In der Vernehmlassung war die Revisionsvorlage zum internationalen Erbrecht (6.
Kapitel IPRG) einhellig begrüsst worden. Der Bundesrat nahm daraufhin am Entwurf nur
geringfügige Anpassungen vor und verabschiedete die entsprechende Botschaft im
März 2020 zuhanden des Parlaments. Ziel des Entwurfs ist es, das schweizerische
internationale Erbrecht zu modernisieren und an die Rechtsentwicklung im Ausland
anzupassen, sodass Zuständigkeitskonflikte mit ausländischen Behörden, insbesondere
mit jenen der EU-Staaten, möglichst vermieden werden. Dazu sollen die erbrechtlichen
Normen im IPRG auf die Regeln der EU-Erbrechtsverordnung abgestimmt werden. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.2020
KARIN FRICK

Der Nationalrat behandelte in der Sommersession 2021 die Revision des sechsten
Kapitels des IPRG zum internationalen Erbrecht als Erstrat. Abgesehen von der SVP-
Fraktion, die keinen Handlungsbedarf sah und daher für Nichteintreten votierte, wurde
der Entwurf in der grossen Kammer einhellig begrüsst. Minderheitssprecher Pirmin
Schwander (svp, SZ) monierte, dass die Vorlage unter Umständen sogar «zum Nachteil
von Erblassern aus der Schweiz einfach die Regeln der Europäischen
Erbrechtsverordnung übernehm[e]», konnte damit aber ausserhalb seiner Fraktion
nicht überzeugen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter entgegnete, man habe «nicht einfach
das EU-Recht abgeschrieben», sondern «nur diejenigen Regelungen übernommen, die
aus einer zeitgemässen schweizerischen Optik gut vertretbar erscheinen». Aus allen
anderen Fraktionen wurde betont, wie wichtig und sinnvoll die Revision sei, die es zum
Ziel habe, Zuständigkeitsprobleme zwischen schweizerischen und ausländischen
Behörden in internationalen Erbrechtsfällen zu verhindern. Nachdem der Nationalrat
einer einzigen technischen Änderung am Gesetzestext stillschweigend zugestimmt
hatte, nahm er den Entwurf in der Gesamtabstimmung mit 137 zu 51 Stimmen an, wobei
sich wiederum die SVP-Fraktion geschlossen dagegen stellte. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2021
KARIN FRICK

In der Wintersession 2022 beugte sich der Ständerat als Zweitrat über die Revision des
sechsten Kapitels des IPRG betreffend das internationale Erbrecht. Im Gegensatz zur
Schwesterkammer war Eintreten hier unbestritten. Allerdings sorgten vier von der
vorberatenden RK-SR eingebrachte Änderungsvorschläge für deutlich mehr
Diskussionsbedarf als im Erstrat. Erstens ging es darum, ob im Gesetz – wie vom
Bundesrat vorgesehen – ausdrücklich festgehalten werden soll, dass die Schweizer
Behörden ihre Zuständigkeit von der Untätigkeit der Behörden anderer für die
Zuständigkeit in Frage kommender Staaten abhängig machen können sollen.
Hintergrund der Diskussion war der heute angewandte Grundsatz, dass bei

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2022
KARIN FRICK
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verstorbenen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern mit letztem Wohnsitz im Ausland die
schweizerischen Behörden für die Nachlassabwicklung zuständig sind, sofern sich die
Behörden des Wohnsitzstaates nicht damit befassen. Allenfalls kämen aber noch
weitere Staaten für eine Zuständigkeit in Frage, wenn die verstorbene Person etwa noch
einen anderen ausländischen Heimatstaat hatte oder Grundstücke in einem weiteren
ausländischen Staat besass. Der Bundesrat wollte mit einer Ergänzung im genannten
Sinne deshalb den Auffangcharakter der Schweizer Zuständigkeit festhalten: Es gehe
darum, zu verhindern, dass sich niemand mit dem Nachlass eines Auslandschweizers
oder einer Auslandschweizerin befasse. Es sei nicht das Ziel, dass die Schweiz möglichst
das Verfahren führen könne, sondern dass Parallelverfahren und
Zuständigkeitskonflikte vermieden werden, erklärte Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
Eine Minderheit Vara (gp, NE) unterstützte die Version des Bundesrates. Die
Kommissionsmehrheit plädierte indes dafür, die Ergänzung zu streichen. Es sei
«vielleicht nicht das Beste», so Kommissionssprecher Thomas Hefti (fdp, GL), «wenn
wir der ganzen Welt kundtun, dass wir unser Recht und unsere Zuständigkeit von der
Inaktivität der ausländischen Behörden abhängig machen». Mit 31 zu 10 Stimmen folgte
der Ständerat dem Antrag der Mehrheit und strich die Ergänzung aus dem Entwurf.
Zweiter Streitpunkt war die gleiche Bestimmung in Bezug auf ausländische
Erblasserinnen und Erblasser mit letztem Wohnsitz im Ausland. In diesen Fällen käme
eine Zuständigkeit der Schweizer Behörden für den in der Schweiz gelegenen Nachlass
in Frage. Mit den gleichen Argumenten gelangte die Ständekammer zur gleichen
Entscheidung wie zuvor. 
Auch im dritten Diskussionspunkt ging es um eine vom Bundesrat vorgeschlagene
Ergänzung zur Vermeidung von Zuständigkeitskonflikten. Die Regierung wollte
ausdrücklich im Gesetz festhalten, dass eine Zuständigkeit der Schweizer Behörden
ausgeschlossen ist, wenn die verstorbene Person im Testament oder einem Erbvertrag
von ihrem Recht Gebrauch gemacht hat, den Nachlass ganz oder teilweise der
Zuständigkeit eines ausländischen Heimatstaates zu unterstellen, und sich diese
ausländischen Behörden mit dem Nachlass befassen. Das werde heute in der Praxis
bereits so gehandhabt; es gehe lediglich um eine Klarstellung, erläuterte Bundesrätin
Keller-Sutter, die sich wiederum für die Minderheit Vara aussprach.
Kommissionssprecher Hefti vertrat den Mehrheitsantrag auf Streichen: Weil der
Vorschlag der heutigen Rechtsprechung entspreche, werde durch den Verzicht auf den
Absatz nichts geändert, man erlaube aber der Rechtsprechung, sich später allenfalls
weiterzuentwickeln und fallgemässe Lösungen zu finden. Die Kantonskammer folgte
auch diesem Antrag mit 28 zu 12 Stimmen und schuf so eine dritte inhaltliche Differenz
zum Erstrat.
Dieses Recht, den Nachlass wahlweise dem Recht des Wohnsitz- oder eines
Heimatstaates zu unterstellen, war auch Kern des vierten umstrittenen Punktes. Hier
schlug die Kommissionsmehrheit eine Ergänzung vor, wonach Schweizer Bürgerinnen
und Bürger nur noch das schweizerische Recht wählen können sollen. Wie
Kommissionssprecher Hefti ausführte, stand dahinter die Befürchtung, dass Doppel-
oder Mehrfachbürger ein ausländisches Recht wählen würden, um die Schweizer
Pflichtteilsregelung zu umgehen. Minderheitssprecher Carlo Sommaruga (sp, GE) sprach
sich gegen diesen Zusatz aus, weil man damit Schweizer Doppelbürgerinnen und
-bürgern ein Recht vorenthalte. Im Vergleich zu Mehrfachbürgerinnen und -bürgern,
die keine schweizerische Staatsbürgerschaft besitzen, würden Schweizerinnen und
Schweizer mit weiteren Staatsbürgerschaften durch diese Regelung benachteiligt. Für
Ausländerinnen und Ausländer gelte das Wahlrecht nämlich weiterhin, fügte die
Justizministerin an, und dort habe der Gesetzgeber «die mit einer Rechtswahl
verbundene Nichtgeltung des schweizerischen Pflichtteilsrechts in Kauf genommen».
Diese Argumentation blieb allerdings mehrheitlich ungehört: Mit 27 zu 13 Stimmen
schloss sich der Ständerat auch hier seiner Kommissionsmehrheit an. In der
Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage einstimmig bei einer
Enthaltung an. Mit vier inhaltlichen Differenzen geht sie zurück an den Nationalrat. 4

Bei den vier inhaltlichen Differenzen, die der Ständerat in den Entwurf zum sechsten
Kapitel des IPRG betreffend das internationale Erbrecht eingebracht hatte, beantragte
die RK-NR in der Frühjahrssession 2023 ihrem Rat einstimmig, diese
aufrechtzuerhalten. Nach Ansicht der Kommission schaffe die Version des Bundesrates,
die der Nationalrat als Erstrat bereits unterstützt hatte, mehr Rechtssicherheit, indem
sie Kompetenzkonflikte klar im Gesetz regle. «Es ist eigentlich eine Seltenheit, dass wir
so oft mit dem Bundesrat übereinstimmen, aber in dieser Vorlage lag er einfach wirklich
oftmals richtig», bemerkte Kommissionsberichterstatter Phillipp Matthias Bregy (mitte,
VS). Der Nationalrat stimmte den Anträgen seiner Kommission diskussionslos und
stillschweigend zu, womit der Ball wieder beim Ständerat liegt. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2023
KARIN FRICK
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In der Herbstsession 2023 setzte der Ständerat die Differenzbereinigung bei der
Revision des sechsten Kapitels des IPRG betreffend das internationale Erbrecht fort.
Von den vier Streitpunkten räumte die kleine Kammer einen diskussionslos aus. So ist
neu im Gesetz festgehalten, dass eine Zuständigkeit der Schweizer Behörden
ausgeschlossen ist, wenn die verstorbene Person im Testament oder Erbvertrag den
Nachlass der Zuständigkeit eines ausländischen Heimatstaates unterstellt hat und sich
diese ausländischen Behörden mit dem Nachlass befassen. In seiner ersten Beratung
hatte der Ständerat diesen Absatz gestrichen, weil er ohnehin der gelebten Praxis
entspreche und damit unnötig sei. Der Nationalrat hatte im Sinne einer Klarstellung
aber daran festgehalten, was der Ständerat jetzt guthiess. 
Bei den zwei Differenzen zu den Erbfällen, bei denen die erblassende Person ihren
letzten Wohnsitz im Ausland hatte, unterstützte die Ständekammer stillschweigend
einen Kompromissvorschlag ihrer Kommission. Bundesrat und Nationalrat hatten im
Gesetz festschreiben wollen, dass die Schweizer Behörden nur bei Untätigkeit der
ausländischen Behörden zuständig sind. Die RK-SR erachtete es jedoch als
problematisch, wenn rechtsuchende Erbinnen und Erben die Untätigkeit der
ausländischen Behörden nachweisen müssten – oder gar das Bundesgericht formell die
Untätigkeit eines anderen Staates feststellen und damit eventuell diplomatische
Schwierigkeiten verursachen müsste. Sie schlug deshalb eine andere Formulierung vor,
wonach die schweizerischen Behörden ihre Zuständigkeit ablehnen können, wenn sich
die ausländischen Behörden mit dem Nachlass befassen. Der Ständerat nahm diesen
Vorschlag stillschweigend an, sowohl im Hinblick auf verstorbene Schweizer Bürger und
Bürgerinnen mit letztem Wohnsitz im Ausland als auch auf verstorbene Ausländerinnen
und Ausländer mit letztem Wohnsitz im Ausland und mit in der Schweiz gelegenem
Nachlass.
Die vierte Differenz betraf die Frage, ob Schweizer Doppelbürgerinnen und
Doppelbürger wählen können sollen, dem Recht welches ihrer Heimatstaaten sie ihren
Nachlass unterstellen wollen. Bundesrat und Nationalrat bejahten dies, weil in der
Schweiz lebende Ausländerinnen und Ausländer mit mehrfacher Staatsbürgerschaft
dieses Wahlrecht ebenfalls hätten. Demgegenüber befürchtete die Mehrheit der RK-SR,
dass die Ausweitung dieses Wahlrechts auf Schweizerinnen und Schweizer mit
mehrfacher Staatsbürgerschaft zu einer Diskriminierung unter Schweizer Bürgerinnen
und Bürgern führe. Durch die Wahl eines ausländischen Rechts könne nämlich das
Schweizer Pflichtteilsrecht umgangen werden, womit im Endeffekt nur noch
Schweizerinnen und Schweizer ohne weitere Staatsbürgerschaft an das Pflichtteilsrecht
gebunden wären. Diese Ungleichbehandlung müsste dann wohl dadurch beendet
werden, dass das Pflichtteilsrecht für alle freiwillig oder ganz abgeschafft würde, warnte
Kommissionssprecher Thomas Hefti (fdp, GL). Eine Minderheit Sommaruga (sp, GE)
plädierte für die Version von Nationalrat und Bundesrat, unterlag aber deutlich mit 32
zu 10 Stimmen. Mit drei verbleibenden Differenzen ging das Geschäft erneut zurück an
den Nationalrat. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2023
KARIN FRICK

In der Wintersession 2023 setzte der Nationalrat die Differenzbereinigung zur Revision
des sechsten Kapitels des IPRG betreffend das internationale Erbrecht fort. Von den
drei verbliebenen Differenzen räumte die grosse Kammer zwei kommentarlos aus. So
wird neu im Gesetz festgehalten, dass die schweizerischen Behörden in Erbfällen, bei
denen die erblassende Person ihren letzten Wohnsitz im Ausland hatte, ihre
Zuständigkeit ablehnen können, wenn sich die ausländischen Behörden mit dem
Nachlass befassen. Dies wurde so von der RK-SR als Kompromissvorschlag eingebracht.
Eine letzte Differenz verblieb durch die mit 11 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen zuvor
knapp beantragte Änderung der RK-NR bezüglich der Frage, ob Schweizer
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger wählen dürften, welchem ihrer Heimatstaaten
sie ihren Nachlass rechtlich unterstellen wollen. Der Antrag verlangte, dass die
betroffenen Schweizer Bürgerinnen und Bürger zwar das Recht zu wählen erhalten,
aber nicht über die Verfügungsfreiheiten bestimmen können sollen. So sollten die
Schweizer Pflichtteile bestehen bleiben. Namens des Bundesrates begrüsste Elisabeth
Baume-Schneider den vorgeschlagenen Weg als gangbaren Kompromiss. Der
Nationalrat übernahm diesen Antrag der Kommission einstimmig. Diesen neuen
Vorschlag der RK-NR hiess auch der Ständerat gut: In seiner dritten Behandlung der
Vorlage folgte er einstimmig einem entsprechenden Antrag seiner Kommission. 

In der Schlussabstimmung wurde die Gesetzesrevision sowohl vom Nationalrat mit 131
zu 37 Stimmen als auch vom Ständerat mit 39 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung
verabschiedet. In beiden Kammern votierte die SVP-Fraktion geschlossen dagegen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.2023
LUKAS LÜTOLF
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